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Amtlicher Theil.

Gelsetze; Perordnungen der Reichsbehörden.

Auf Grund des § 4 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutz-

gebiete (R. G. B. v. 1888 S. 75), und des81 des Gesetzes betr. die Eheschließung und die
Beurkundung des Personenstandes von Neichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 ist

dem interimistischen Kommissariatssekretär, Gerichtsaktuur Karl Cordes für Kaiser Wilhelms-

land und die Dauer seiner Thätigkeit daselbst die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden,

bezüglich aller Personen, welche nicht Eingeborene sind, bürgerlich gültige Eheschließungen vorzu-
nehmen und die Geburten und Sterbefälle zu beurkunden.

Perordnungen und Wittheilungen der Behörden in den

Schuhgebieken.

Verordnung des Kaiserlichen Kommissars für das Schutzgebiet der Neu-

Gninca-Kompagnie, betreffend die gesundheitliche Kontrole der als

Arbeiter angeworbenen Eingeborenen.

Im Interesse der Erhaltung eines guten Gesundheitszustandes unter den im Schutz-

gebiet der Neu-Guinea-Kompagnie als Arbeiter angeworbenen Eingeborenen wird verordnet:
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81.

Einer gesundheitlichen Kontrole sind zu unterziehen sämmtliche im Schutzgebiet als

Arbeiter angeworbene Eingeborene, auf welche die Verordnung vom 15. August 1888*) Anwendung

findet, bevor sie:

1. in ein Arbeiterdepot ausgenommen und an Arbeitsstellen des Schutz-

gebiets verwendet werden (§ 1. Verordnung vom 15. August 1888) oder nach

deutschen Plantagen außerhalb des Schutzgebiets verschifft werden (8 2. 1. c.),

2. nach Beendigung des Vertragsverhältnisses in ihre Heimath zurück-

befördert werden (88 19, 20 l. c.).

82.

Die gesundheitliche Kontrole wird durch den mit der Beaufsichtigung der Anwerbung

beauftragten Beamten (§ 11 I. c.) veranlaßt und durch einen Arzt oder, falls die Zuziehung

eines solchen nicht möglich ist, durch einen Heilgehülfen ausgeführt.

Diejenigen Arbeiter, welche von Kaiser Wilhelmsland nach beendeter Dienstzeit oder

aus anderen Gründen über Herbertshöh zurückzubefördern sind, müssen vor ihrem Abgang aus

Kaiser Wilhelmsland der gesundheitlichen Revision durch einen Arzt bezw. einen Heilgehülfen

unkerzogen werden. Diese Nevision kann nur nach eingeholter Genehmigung des Kaiserlichen

Kommissars fortfallen.

Sie findet am Amtssitz des Kontrolbeamten statt, wenn nicht im einzelnen Fall ein

andrer Platz vom Kaiserlichen Kommissar bestimmt wird.

83.

Der die KontrolederAnwerbungausübende Beamte (§ 11 1. c.) hat der Landes-

verwaltungsbehörde des Bezirks von jeder nach § 2 erforderlich werdenden gesundheitlichen

Revision so zeitig Anzeige zu erstatten, daß der Vorsteher derselben oder ein von demselben

für jeden einzelnen Fall besonders zu ermächtigender Beamter der Revision beiwohnen kann.

* 4.

Nach Abstattung des Gutachtens des die gesundheitliche Kontrole ausführenden Arztes

oder Heilgehülfen entscheidet der mit der Kontrole der Anwerbung beauftragte Beamte,

(§ 11 Ue.), ob ein Arbeiter beim Verdacht des Vorhandenseins einer ansteckenden oder

gefährlichen Krankheit zu isoliren sei, und bestimmt in der Folge, wann die Isolirung

zu enden habe.

Beschwerden über Verfügungen des Kontrolbeamten werden vom Kaiserlichen Kommissar

oder dem hierzu von ihm ermächtigten Beamten entschieden, ohne daß dieserhalb die einstweilige

Ausführung der angefochtenen Verfügung Aufschub erlitte.

Geschlechtskrank befundene Arbeiter sind unter allen Umständen an der Kontrolstelle

zurück= und streng gesondert zu halten und erst nach vollständiger Genesung zu entlassen.

Jedoch steht es der Neu-Guinca-Kompagnie frei, geschlechtskranke Arbeiter im Interesse

deren ärztlicher Behandlung von einer Kontrolstellc, an welcher sich ein Arzt nicht befindet, an

eine solche, wo ein solcher wohnt, befördern zu lassen.

Der Führer des derartige Kranken befördernden Schiffes ist für die Durchführung

der Isolirung, nachdem ihm deren Nothwendigkeit vom Kontrolbeamten angesagt ist, haftbar.

) Verordnungsölat für das Schutzgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie 1888 S. 55 ff. 1890 S. 3.

D. Kol.-Bl. 1891 S. 478.



Die durch den Aufenthalt und die arzneiliche Behandlung der krank befundenen

Arbeiter an der Kontrolstelle entstehenden Kosten trägt der Anwerbende.

S 17.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung unterliegen den im § 25 (neue Fassung,

alte 240 der Verordnung vom 15. August 1888 angedrohten Strafen.

Stephansort, den 19. November 1891.

Der Kaiserliche Kommissar

für das Schutzgebiet der Neu-Guinca-Kompagnie.

(I. S.) (gez.) Nose.

Verordunng des stellvertretenden Kaiserlichen Kommissars für das

südwestafrikanische Schutzgebiet, betreffend die Ausübung der Jagd.

Aus Grund des § 11 des Gesebes, betresfend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutz-

gebiete vom 15. März 1888 (N. G. Bl. S. 75) wird für den Umsang des deutsch-südwest-

afrikanischen Schutzgebietes mit Einschluß der dentschen Interessensphäre verordnet was folgt:

81.

Wer mit Reit-, Zug= oder Lastthieren einen Jagdzug veranstalten will, bedarf vorher

eines vom Kaiserlichen Kommissar auf die Dauer eines Jahres auszustellenden Erlaubnißscheines.

Der Jagdschein lautet auf die Person und ist von letzterer zum Zwecke der Legitimation

bei Ausübung der Jagd siets mitzu führen.

8 2.

Für einen jeden Jagdschein wird auf das Jahr eine Abgabe bis zum Betrage von

1000 (Eintausend) Mark — 50 2 erhoben.

Die Gültigkeitsdauer der Jagdscheine wird vom Tage ihrer Ausstellung an gerechnet.

 *'

Wer ohne einen Jagdschein gelöst zu haben (§ 1 Abs. 1) einen Jagdzug unternimmt

wird mit Geldstrase bis zum Betrage von 2000 (Zweilausend) Mark = 100 S.,

wer dagegen den gelösten Jagdschein bei Ausübung der Jagd nicht bei sich führt,

(6 1 Abs. 2) mit Geldstrase bis 200 (Zweihundert) Mark = 10 2 belegt.

* 1.

Die Jagd auf Strauße, sowie das Wegnehmen der Eier von den Brutstätten ist in

der Zeit vom 1. August bis zum 31. Oktober untersagt.

* 5.

Das Tödten von Straußenheunen und Straußenküken, sowie von Elephantenkühen

und Elephantenkälbern ist verboten.
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* 6.

Zuwiderhandlungen gegen das Verbot des § 4 ziehen Geldstrafe bis zum Betrage

von 300 (Dreihundert; Mark = 15 nach sich.

S7T.

Wer Stranßenhennen oder -küken tödtet, wird in jedem einzelnen Falle mit einer

Geldstrase von 200 (Zweihundert) Mark = 10 KM belegl.

§ 8.

Wer Etephantenkühe oder Elephantenkälber tödtet, hat für jeden einzelnen Fall eine

Geldstrafe von 400 (Vierhundert: Mark = 20 PF zu zahlen.

*9.—

Wer mit Jagdbente Handel treibt, welche entgegen den vorstehenden Bestimmungen

gewonnen ist, wird mit Geldstrafe bis 500 (Fünfhundert) Mark = 25 2bestraft.

 10.

Ju allen Fällen von Zuwiderhandlungen der vorbezeichneten Art kann auch Gefängniß

strafe bis zu drei Monaten eintreten.

§ I1.

Neben den in dieser Verordnung angedrohten Strafen kann die Einziehung der Jagd-

beute und der zur Jagd gebrauchten Gegenstände angeordnet werden.

 12.

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1892 in Kraft.

Windhoek, den 1. Januar 1892.

Der stellvertretende Kaiserliche Kommessar.

(l. S.) J. A.: (gez.! Köhler,

Regierungs Assessor.

Nachweisung der Brutto-Einnahmen der Zollverwaltung für Östafrika.)

u. Im Monat November 1891.

Zölle für 4 Schifffahrto= Neben- Ins.
Haupt-gollamiAuosfuhr Einsuhr Abgaben Einnahmen gesammt

Np. A. P. Ap. A. v. Ap. A. V A. V.o A. pp.

Tanga .. 1690 7 1 1855 123 2 57 5 2 35 4 2 3638 14 3

Pangani 1340 14— 1696 11 22 10 — 57 11 2 4 2

Bagamoyo 748 38876 ! 3 600 11 2 96 11 113022 1 3
Daressalam. 1966 13 1 1729 15 1119373. 6 — 84 2 87181 4 2
Kilwa.. 1930 2 22173 14 2 — — 675 — 4779 1 —

Lindd 6143 15 2 1590 4 3 132 1 48 13 1 7915 9 ;

Mikindani 1714 5 3 300 11 2 — — 29 5 2044 6 1

22231 11137223 13 32910 12 1102% 5 2143 396. 10 2
.. — —— ———— —¡ — — ————

Mk.“ 31 795.50 Mk. 24 630,09 Ml. 1162,36 Mk. 1469,18. Mk. 62057,.22

) Vergl. S. 68 d. D. Kol.-Bl. 1892.

 ) Die Rupie nach dem Kurs von 1,43 Mk. berechnet.
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b. Im Monat Dezember 1891.

JZölle für Schifffahrtss eben- Ins-
Haupt-ZollamAusfuhr Einfuhr Abgaben Einnahmengesammt

Npr. A. P. NAr. A. P. Rp. A. P. Np. A. PM. AMp. jA. P.

Tanga 1767 5 3 3217 2 1883 13 2 54 13 1543 2 3
Pangani 296090 1 2940 10 2 618 13 79 11 1115617 12

Bagamoyno 7706 2 17015 11 1380 7 23366 —15477 5

Daressalam 1980 12 — 5733 1 12684 5 69 12 2 10467 14 3

——— 3703 15— 1642 2 2 340 4— 1 1 5867 3
Linddl 1059— 1168 2 —2 1 19 15 31 2689 3 —
Mikindani 655. 10 — 789 3 3 114 5 1 48 5 2 1607 8 2

19 862 6 222515 1 2193 1 1 849 11 218170 4 3#
–——..——————.q——

Mi.* 29 197,73 Mt. 33 o97, Iñ Ml. 7266,32 Mk. 1249,07 Mék. 70 810,90

44“. A. A. . M. MA A.M E. M. ö. A. k. k. 4. S. d. .8. . .8. . S S. k E S k A..4..4. .4. 4. A S. A. . E. . A. . u..A. . A. E S. 4. S. S. 4. A. 4.4 4

Bekanntmachungen für die Schzifffahrt.

Der Kavitän Böhmermann, Führer des Schooners „Senta“ der Neu-Guinca-

Kompagnie hat bei seinen zahlreichen Besuchen der Rhede von Herbertshöh folgende Wahr-

nehmungen gemacht:
Der Ankergrund besteht aus gröberen und feineren Korallentrümmern mit theilweisem

Auwuchs von Seepflanzen. Der Unierschied zwischen Hoch= und Niedrigwasser beträgt etwas

über 1 Meter tetwa 1 Fuß). — Die Rhede ist starken Strömungen überhaupt nicht unter-

worfen, insoweit solche wahrgenommen sind, laufen sie im Gesolge von Ebbe und Flnth,

mit jener etwa sechs Stunden nordwestlich, mit dieser ebenso lange in südöstlicher Richtung.

Selbst während des zeitweise sehr heftig, übrigens unregelmäßig auftretenden NW. Monsuns ist

die „Senta“ trotz zahlreicher Besuche auf der hiesigen Rhede, und obwohl sie bei ziemlich

hoher See nur einen Anter ausgesteckt hatte, niemals getrieben; doch empfiehlt Kapitän

Böhmermann, in dieser Zeit auf der dem Lande abgewendeten Seite der 15m-Bank, d. h.

in Höhe der ausgelegten Bale, zu bleiben; er hält es alsdann, wofern das Grundgeschirr nur

gut ist, für ausgeschlossen, daß ein Schiff treibe, weil es den Anker hügelan zu schleppen

haben würde.
A. A. E. K. —.. J. . . M. M. . . A. M. M. A. M. S. . A. M S. M. M A. M AM. . A. . E. A. M. M. A. K. A.A. A. A. u. E. k. A. k. 4 . u. A.. . 4. k. 4. K4

Schiffsbewegungen.
(Die Zeit vor dem Orte bedentet die Ankunit, hinter dem Orte die Abfahrt deo Schiffes.)

S. M. Krzr. „Bussard“ 13/12. Apia. — 17,/2. Auckland. (Poststation: Sydney.)

S. M. Krzr. „Habich!“ 2,2.Kapstadt. 15/3. Togo. (Poststation: Kamerun.)

S. M. Kubt. „Hyäne“ 5,2. St. Thomé 8,2. . Kamernn. — 20,2. Bonny 20/2. (Post-

station: Kamernn.)

S. M. Krzr. „Möwe“ Sansibar 30,1. — 17,2. Kalikur 18/2. — 21,2. Bombay —Sansibar.

(Poststation: Sansibar.)

S. M. Ihrzg. „Nachtigal“ Kamernn. (Poststation: Kamerun.)

S. M. Krzr. „Schwalbe“ 27,1. Daressalam (Poststation: Sansibar.)

S. M. Krzr. „Sperber“ 6,6. Apia 15 12. — Nundreise durch die deutschen Schutgebicte

(Poststation: Sydney.)

*) Die Nupie nach dem Auro von 1,17 Ml. berechnet.
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